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deutlich, daß sie insbesondere unter den in § 5 Abs. 2 fest
gelegten Voraussetzungen und unter Beachtung der dort — 
allerdings nicht ausschließlich — genannten Zielstellungen 
erteilt werden kann. Diese Kriterien sind der Maßstab, von 
dem die zuständigen staatlichen Organe bei den zu treffen
den Entscheidungen auszugehen haben.

Über Anträge zur Erteilung einer Genehmigung zum 
Beseitigen von Bäumen ist von den Räten der Städte, 
Stadtbezirke oder Gemeinden zu entscheiden (§§ 5 Abs. 1, 
6 Abs. 1). Eine Delegierung der Entscheidungsbefugnis auf 
Leiter der den genannten örtlichen Räten unterstellten Be
trieben — das war in örtlichen Regelungen bisher teilweise 
vorgesehen — ist folglich nach Inkrafttreten der BSchVO 
nicht mehr zulässig. Der Rat kann innerhalb einer Frist 
von 2 Monaten (§ 6 Abs. 2) in Form einer Kollektiventschei
dung (Ratsbeschluß) oder einer Einzelleiterentscheidung 
(durch den Ratsvorsitzenden oder das sachlich zuständige 
Ratsmitglied) befinden. Die Frist von 2 Monaten beginnt 
mit Eingang der zur Bearbeitung erforderlichen Unterla
gen. Reichen die Antragsteller ungenügende Unterlagen 
ein (z. B. Anträge ohne Begründung oder mit unzureichen
der Begründung), sollten sie zur Vervollständigung der 
Unterlagen auf gef ordert werden. Die Bearbeitungsfrist be
ginnt, wenn alle Unterlagen eingegangen sind.

Die Entscheidung über die Beseitigung geschützter 
Bäume zur Durchführung eines Investitionsvorhabens ist 
mit im Standortbestätigungs- und Standortgenehmigungs
verfahren zu treffen (§ 7 Abs. 1). Die Zweckmäßigkeit die
ser Regelung liegt auf der Hand: Erstens haben die für die 
Standortbestätigung bzw. -genehmigung zuständigen Or
gane bei ihrer Entscheidung über den Investitionsstandort 
neben vielen anderen Gesichtspunkten (§§ 7 Abs. 1, 9 
Abs. 1 StandortVO4) auch die ggf. eintretenden Auswirkun
gen auf den Baumbestand zu berücksichtigen und entspre
chende Festlegungen zu treffen, und zweitens brauchen die 
Investitionsauftraggeber kein gesondertes Verfahren zur 
Erteilung einer Genehmigung zur Beseitigung von Bäumen 
einzuleiten. Die Entscheidung über eine ggf. erforderliche 
Baumbeseitigung wird grundsätzlich mit der Standort
genehmigung getroffen. Dies folgt aus der Tatsache, daß 
erst zu diesem Zeitpunkt durch die zuständigen Räte der 
Städte bzw. Gemeinden der Mikrostandort der Investitio
nen und die damit evtl, eintretenden Auswirkungen auf 
den Baumbestand geprüft werden können.

Soweit die Zuständigkeit der Räte der Kreise oder Be
zirke gegeben ist (§ 6 Abs. 5 StandortVO), wird die Mit
wirkung der Räte der Städte, Stadtbezirke oder Gemein
den (die hinsichtlich der konkreten Umweltbedingungen 
über die größte Sachkunde verfügen) an der Entscheidung 
über die Beseitigung von Bäumen durch die Einholung 
einer Stellungnahme (§ 7 Abs. 1 Satz 2) gewährleistet.

Investitionen bis 0,1 Mio M Gesamtwertumfang, die 
Baumaßnahmen umfassen, bedürfen keiner Standortbestä
tigung und -genehmigung (§ 6 Abs. 6 StandortVO). Über 
die ggf. notwendige Beseitigung von Bäumen und über Auf
lagen zum Schutz und zur Gestaltung des Baumbestandes 
muß deshalb im Bauzustimmungsverfahren durch die Räte 
der Gemeinden, Stadtbezirke oder Städte gemäß Bau- 
werkeVO5 mit entschieden werden.

Dem gesellschaftlichen Interesse an der Erhaltung, 
Pflege und Gestaltung des Baumbestandes wird auch dann 
Rechnung getragen, wenn der Beseitigung von Bäumen 
durch die Staatsorgane aus volkswirtschaftlichen oder 
anderen übergreifenden gesellschaftlichen Gründen zuge
stimmt wird. Sowohl die Genehmigung der Räte der 
Städte, Stadtbezirke oder Gemeinden zur Baumbeseitigung 
als auch die Entscheidung darüber im Standortbestäti
gungs- und -genehmigungsverfahren kann mit Auflagen 
verbunden werden, die auf den Schutz und die Pflege der 
Bäume sowie auf die Gestaltung des Baumbestandes ge
richtet sind.

Derartige Auflagen sind keinesfalls Sanktionen zur 
Ahndung von Rechtsverletzungen. Es geht vielmehr darum, 
im Interesse der sozialistischen Landeskultur Bäume zu 
erhalten bzw. — wo dies nicht möglich ist — einen entspre
chenden Ausgleich zu schaffen (z. B. durch Ersatzpflanzun
gen). Hinsichtlich der inhaltlichen Ausgestaltung ist zwi
schen den zur Genehmigung der Beseitigung von Bäumen 
erteilten Auflagen nach § 6 Abs. 3 und den zu den Ent
scheidungen im Standortbestätigungs- und -genehmigungs
verfahren erteilten Auflagen gemäß § 7 Abs. 2 zu unter
scheiden.

Prof. Dr. Günther Klinger
14. August 1928 — 21. September 1981

Mit Genossen Prof. Dr. Günther Klinger, Leiter der Rechtsab
teilung im Sekretariat des Ministerrates der DDR, verlieren 
wir einen Staatsfunktionär und Rechtswissenschaftler, der 
einen wichtigen Beitrag zum Aufbau und zur Stärkung unserer 
sozialistischen Staats- und Rechtsordnung geleistet hat.

Bereits als wissenschaftlicher Assistent an der damaligen 
Juristischen Fakultät der Karl-Marx-Universität Leipzig (1951 
bis 1955) gehörte Günther Klinger einem Autorenkollektiv an, 
das die erste systematische Darstellung des Zivilrechts der 
DDR ausarbeitete (Allgemeiner Teil, Berlin 1955; Sachenrecht, 
Berlin 1956), auf die sich Lehre und Praxis viele Jahre lang 
stützten.

In jungen Jahren wurde Günther Klinger schon mit verant
wortungsvollen Aufgaben im zentralen Staatsapparat betraut. 
Er war zunächst (1955 bis 1959) Mitarbeiter und stellvertreten
der Leiter der Rechtsabteilung im damaligen Büro des Mini
sterrates und danach (1959 bis 1967) Abteilungsleiter und 
Stellvertreter des Vorsitzenden des Zentralen Staatlichen Ver
tragsgerichts. 1967 wurde er als Dozent an das Zentralinstitut 
für sozialistische Wirtschaftsführung beim Zentralkomitee der 
SED berufen, um sein Wissen und Können für die Weiterbil
dung von Führungskadern aus Staat und Wirtschaft einzu
setzen.

Seit Ende 1971 wirkte Günther Klinger als Leiter der 
Rechtsabteilung im Sekretariat des Ministerrates. Er widmete 
sich in besonderem Maße den Rechtsfragen der Leitung und 
Planung der Volkswirtschaft und leistete einen bedeutenden 
Beitrag zur rechtlichen Ausgestaltung der Stellung und Auf
gaben der volkseigenen Kombinate in der Volkswirtschaft der 
DDR. Seine Aufmerksamkeit galt gleichermaßen der Durch
setzung des sozialistischen Rechts in der Staats- und Wirt
schaftspraxis.

Als Wissenschaftler war Günther Klinger maßgeblich an 
der Ausarbeitung der theoretischen Grundlagen des Wirt
schaftsrechts in der DDR beteiligt. Mit zahlreichen Veröffent
lichungen, so z. B. in der gemeinsam mit anderen Wissen
schaftlern verfaßten Monographie „Sozialistisches Wirtschafts
recht — Instrument der Wirtschaftsführung" (Berlin 1971), hat 
er zur Profilierung dieses Rechtszweigs beigetragen. Er war 
Mitglied des Arbeitskreises Wirtschaftsrecht des Rates für 
staats- und rechtswissenschaftliche Forschung an der Akade
mie der Wissenschaften der DDR sowie des wissenschaftlichen 
Rates der Akademie für Staats- und Rechtswissenschaft der 
DDR.

Günther Klinger war es stets ein Bedürfnis, an der Festi
gung des sozialistischen Rechtsbewußtseins der Leiter und 
Mitarbeiter in Staat und Wirtschaft mitzuwirken. Er vermittelte 
seine reichen Erfahrungen auch in Vorträgen am Zentralinsti
tut für sozialistische Wirtschaftsführung beim Zentralkomitee 
der SED, an der Parteihochschule „Karl Marx" und an ande
ren Bildungseinrichtungen. Als Mitglied des Sekretariats der 
Vereinigung der Juristen der DDR und Vorsitzender der Sek
tion Wirtschaftsrecht widmete er sich vor allem der Populari
sierung des neuen, sozialistischen Rechts sowie der Arbeit 
unter den Wirtschaftsjuristen.

Günther Klinger genoß als Leiter und Wissenschaftler 
hohes Ansehen. Wir werden sein Andenken stets in Ehren 
halten.

Mit der Genehmigung kann der Adressat zur Durch
führung von Ersatzpflanzungen bis zur doppelten Anzahl 
der zu beseitigenden Bäume verpflichtet werden (§ 6 Abs. 3 
Satz 1). Dabei kann das staatliche Organ Standort und Art, 
nicht aber den Stammdurchmesser der Ersatzpflanzungen 
festlegen. Die Auflage ist erfüllt, wenn ein der Art nach 
bestimmter Baum von einer gärtnerischen Baumschule be
zogen und am festgelegten Standort gepflanzt wird. Bei 
der möglichen Beauflagung zur Kostentragung für erfor
derliche Ersatzpflanzungen (§ 6 Abs. 3 Satz 2) ist von den 
gleichen Grundsätzen auszugehen, wobei hier zusätzlich


